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Sachverhalt

Die ErschlieBungsstral3e nérdlich der Nebenstra3e in Grieben ist bisher nicht hergestellt
worden.

Um die Kosten fur die Erschlieungsmafinahme durch Erschliel3ungsbeitrage refinanzieren
zu kénnen, ist es erforderlich eine Satzung Uber die Erhebung von ErschlielBungsbeitragen
zu beschlief3en.

Mit Beschluss der Gemeindevertretung Grieben am 30.03.2023 wurde die Amtsverwaltung
beauftragt eine ErschlieRungsbeitragssatzung zu erarbeiten und der Gemeindevertretung zur
Beschlussfassung vorzulegen.

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung beschliel3t die Satzung der Gemeinde Grieben Uber die Erhebung
von ErschlieBungsbeitrdgen (ErschlielBungsbeitragssatzung).

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n
1 Satzung der Gemeinde Grieben Uber die Erhebung von
ErschlielBungsbeitragen (6ffentlich)
2 Satzung Uber den B-Plan Nr. 1 der Gemeinde Grieben_Gebiet nérdlich des
Dorfangers (6ffentlich)




Satzung der Gemeinde Grieben Uber die Erhebung von ErschlieBungsbeitragen
(ErschlieBungsbeitragssatzung — EBS)
vom

Aufgrund § 132 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
3. November 2017 (BGBI. | S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Januar
2023 (BGBI. 2023 | Nr. 6) geandert worden ist und des § 5 der Kommunalverfassung fur das
Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 13. Juli 2011 (GVOBI. M-V S. 777), zuletzt
geandert durch Gesetz vom 23. Juli 2019 (GVOBI. M-V S. 467), wird nach Beschlussfassung
durch die Gemeindevertretung Grieben vom folgende Satzung erlassen:

§ 1

Erhebung von ErschlieBungsbeitragen

Die Gemeinde Grieben erhebt zur Deckung ihres anderweitig nicht gedeckten Aufwandes
ErschlieBungsbeitrage nach den Bestimmungen des BauGB und dieser Satzung.

§2

Art und Umfang der ErschlieBungsanlagen
(1 Beitragsfahig ist der ErschlieBungsaufwand fur

1. Straflen, Wege und Platze, die der ErschlieBung von Grundstiicken dienen,
ausgenommen solche in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie in
Sondergebieten mit der Nutzungsart: Einkaufszentren, grofflachige Handelsbetriebe,
Messe-, Ausstellungs-, Kongress- und Hafengebiet, an denen eine Bebauung zulassig

ist

a) bis zu 2 Vollgeschossen, mit einer Breite bis zu 12 m, wenn sie beidseitig und
mit einer Breite bis zu 9 m, wenn sie einseitig anbaubar sind,

b) mit 3 oder 4 Vollgeschossen, mit einer Breite bis zu 15 m, wenn sie beidseitig
und mit einer Breite bis zu 12 m, wenn sie einseitig anbaubar sind,

c) mit mehr als 4 Vollgeschossen, mit einer Breite bis zu 18 m, wenn sie beidseitig
und mit einer Breite bis zu 13 m, wenn sie einseitig anbaubar sind;

2. Stralen, Wege und Platze, die der Erschliefung von Grundstiicken dienen in Kern-,

Gewerbe- und Industriegebieten sowie in Sondergebieten mit der Nutzungsart:
Einkaufszentren, groRflachige Handelsbetriebe, Messe-, Ausstellungs-, Kongress- und
Hafengebiet, mit einer Breite bis zu 18 m, wenn eine Bebauung oder gewerbliche
Nutzung beidseitig zulassig und mit einer Breite bis zu 13 m, wenn eine Bebauung oder
gewerbliche Nutzung einseitig zulassig ist;

3. mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare Verkehrsanlagen (z. B. FulRwege, Wohnwege)
mit einer Breite bis zu 5 m;

4. Sammelstra®en mit einer Breite bis zu 18 m;
5. Parkflachen,
a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen gema Nummern 1, 2 und 4 sind, bis zu
einer weiteren Breite von 6 m,
b) die nicht Bestandteil der Verkehrsanlagen gemaf Nummern 1, 2 und 4, aber

nach stadtebaulichen Grundsatzen innerhalb der Baugebiete zu deren
ErschlieBung notwendig sind (selbstandige Parkflachen), bis zu 15 % der
Flachen der erschlossenen Grundstlicke,

6. Grinanlagen mit Ausnahme von Kinderspielplatzen,



a) die Bestandteil der Verkehrsanlagen gemafs Nummern 1 bis 4 sind, bis zu einer
weiteren Breite von 6 m,

b) die nicht Bestandteil der Verkehrsanlagen, aber nach stadtebaulichen
Grundsatzen innerhalb der Baugebiete zu deren ErschlieBung notwendig sind
(selbstandige Grunanlagen), bis zu 15 % der Flachen der erschlossenen
Grundstticke.

Endet eine Verkehrsanlage mit einem Wendeplatz, so vergroRern sich die in Abs. 1
Nummern 1, 2 und 4 angegebenen Malie um die Halfte, mindestens aber um 8 m.

Ergeben sich nach Absatz 1 unterschiedliche Hochstbreiten, so gilt fir die gesamte
Verkehrsanlage die grofite Breite.

Die in Abs. 1 Nummern 1 bis 4 genannten Breiten sind Durchschnittsbreiten.

§3
Ermittlung des beitragsfahigen ErschlieBungsaufwands

Der beitragsfahige Erschliefungsaufwand wird nach den tatsachlichen Kosten ermittelt.

§4
Anteil der Gemeinde am beitragsfahigen ErschlieBungsaufwand

Die Gemeinde tragt 10 v. H. des beitragsfahigen ErschlieRungsaufwands.

(3)

§5
Verteilung des umlagefahigen ErschlieBungsaufwands

Der nach §§ 2 und 3 ermittelte und gemaR § 4 reduzierte Erschlielungsaufwand wird
auf die erschlossenen Grundstiicke (Abrechnungsgebiet) nach deren Flachen verteilt.
Dabei wird die unterschiedliche Nutzung der erschlossenen Grundstlicke nach Art und
Mal bericksichtigt. Als Grundstiicksflache, die der Verteilung der umlagefahigen
ErschlieBungskosten zugrunde gelegt wird, gilt grundsatzlich die Flache des
Buchgrundstiicks. Im AuRenbereich gelegene Grundstiicke bleiben unbericksichtigt.

Als Grundstlcksflache i. S. des Abs. 1 gilt bei Grundsticken innerhalb des
Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes die Flache, die baulich, gewerblich oder in
vergleichbarer Weise genutzt werden kann.

Als Grundsticksflache i. S. des Abs. 1 gilt bei Grundsticken auferhalb des
Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes und bei Grundstiicken, fir die ein
Bebauungsplan eine bauliche, gewerbliche oder eine vergleichbare Nutzung nicht
festsetzt,

1. soweit sie an die ErschlieBungsanlage angrenzen, die Flachen zwischen der
gemeinsamen Grenze der Grundstlicke mit der Erschlielungsanlage und einer
im Abstand von 50 m dazu verlaufenden Linie. Grundstiicksteile, die lediglich
die wegmaRige Verbindung zur ErschlieBungsanlage herstellen, bleiben bei der
Bestimmung der Grundstlickstiefe unbertcksichtigt,

2. soweit sie nicht angrenzen, die Flache zwischen der Grundstlicksgrenze, die
der ErschlieBungsanlage zugewandt ist und einer im Abstand von 50 m dazu
verlaufenden Linie.

3. Uberschreitet die tatsdchliche Nutzung die Absténde nach Satz 1 Ziffer 1 oder
Satz 2 Ziffer 2, so fallt die Linie zusammen mit der hinteren Grenze der
tatsachlichen Nutzung.



(5)

(7)

Zur Bertcksichtigung des unterschiedlichen Malies der Nutzung wird die Flache (Abs.
2 oder 3) vervielfacht mit

1,0 bei einer Bebaubarkeit mit einem Vollgeschoss

1,3 bei einer Bebaubarkeit mit zwei Vollgeschossen

1,5 bei einer Bebaubarkeit mit drei Vollgeschossen

1,6 bei einer Bebaubarkeit mit vier oder finf Vollgeschossen

1,7 bei einer Bebaubarkeit mit sechs oder mehr Vollgeschossen

0,5 bei Grundstiicken, die in einer der baulichen oder gewerblichen Nutzung
vergleichbaren Weise genutzt werden koénnen (z. B. Dauerkleingarten,
Freibader, Friedhdfe, Sportanlagen).
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Fir Grundstlcke innerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes ergibt sich
die Zahl der Vollgeschosse wie folgt:

1. Ist die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt, aus der héchstzulassigen Zahl der
Vollgeschosse.
2. Sind nur Baumassenzahlen festgesetzt, gilt als Zahl der Vollgeschosse die

Baumassenzahl geteilt durch 3,5, wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen auf- oder
abgerundet werden.

3. Ist nur die zulassige Gebaudehdhe festgesetzt, gilt als Zahl der Vollgeschosse
die héchstzulassige Hohe geteilt durch 2,6, wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen
auf- oder abgerundet werden.

Ist tatsachlich eine héhere als die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse zugelassen oder
vorhanden, ist diese zugrunde zu legen; dies gilt entsprechend, wenn die zulassige
Baumassenzahl oder die héchstzuldssige Gebaudehohe lberschritten werden.

Fir Grundsticke aulRerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes oder flr
Grundstlicke, fir die ein Bebauungsplan die Zahl der Vollgeschosse, die
Baumassenzahl oder die Gebaudehdhe nicht festsetzt, ergibt sich die Zahl der
Vollgeschosse:

1. Bei bebauten Grundstiicken aus der Héchstzahl der tatsachlich vorhandenen
Vollgeschosse. Ist die Zahl der Vollgeschosse wegen der Besonderheit des
Bauwerkes nicht feststellbar, gilt als Zahl der Vollgeschosse die Héhe des
Bauwerkes geteilt durch 3,0, wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen auf- oder
abgerundet werden.

2. Bei unbebauten aber bebaubaren Grundsticken aus der Zahl der auf den
Grundsticken der naheren Umgebung Uberwiegend vorhandenen
Vollgeschosse.

3. Bei Grundstiicken, auf denen keine Bebauung zulassig ist, die aber gewerblich
genutzt werden konnen, werden zwei Vollgeschosse zugrunde gelegt.
4. Bei Grundsticken, auf denen nur Garagen oder Stellplatze zulassig oder

vorhanden sind, wird ein Vollgeschoss zugrunde gelegt.

Zur Berucksichtigung der unterschiedlichen Art der Nutzung werden die in Abs. 4

festgesetzten Faktoren um 0,5 erhdht

a) bei Grundstiicken in durch Bebauungsplan festgesetzten Kern-, Gewerbe- und
Industriegebieten sowie Sondergebieten mit der Nutzungsart: Einkaufszentren,
grol¥flachige Handelsbetriebe, Messe-, Ausstellungs-, Kongress- und
Hafengebiet;

b) bei Grundsticken in Gebieten, in denen ohne Festsetzung durch
Bebauungsplan eine Nutzung wie in den unter a) genannten Gebieten
vorhanden oder zulassig ist;

c) bei Grundstiicken aulRerhalb der unter a) und b) bezeichneten Gebiete, die
gewerblich, industriell oder in dhnlicher Weise (z. B. Grundstiicke mit Buro-,
Verwaltungs-, Post-, Bahn-, Krankenhaus- oder Schulgebduden) genutzt
werden, wenn diese Nutzung nach Mallgabe der Gescholiflachen Uberwiegt.



Liegt eine derartige Nutzung ohne Bebauung oder zusatzlich zur Bebauung vor,
gilt die tatsachlich so genutzte Flache als Geschossflache.

(8) Abs. 7 gilt nicht fur durch selbstandige Griinanlagen erschlossene Grundstlicke.

(1)

(2)

§6

Mehrfach erschlossene Grundstiicke

Fur Uberwiegend Wohnzwecken dienende Grundstliicke, die von mehr als einer
vollstéandig in der Baulast der Gemeinde stehenden Erschlielungsanlage i. S. des § 2
Abs. 1 Nr. 1 erschlossen werden, ist die Grundstlicksflache nach § 5 Abs. 1 oder Abs.
2 bei der Verteilung des umlagefahigen Aufwandes fiir jede Erschlielungsanlage nur
mit zwei Dritteln anzusetzen.

Eine ErmaRigung nach Absatz 1 wird nicht gewahrt,

1. wenn ein ErschlieBungsbeitrag nur flr eine ErschlieBungsanlage entsteht oder
entstanden ist,
2. wenn die Ermafigung dazu flhren wirde, dass sich der Beitrag flr die anderen
Grundstucke im Abrechnungsgebiet um mehr als 50 % erhoht,
3. wenn das Grundstick mit einem Artzuschlag gemaR § 5 Abs. 7 belegt ist.
§7

Kostenspaltung

Der ErschlieBungsbeitrag kann fir

Grunderwerb,

Freilegung,

Fahrbahnen,

Radwege,

Gehwege,

unselbstandige Kfz-Stellflachen,
unselbstandige Griinanlagen,
Mischflachen,
Entwasserungseinrichtungen,

0. Beleuchtungseinrichtungen
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gesondert oder in beliebiger Reihenfolge erhoben werden.

Mischflachen i. S. v. Ziffer 8 sind solche Flachen, die innerhalb der Stralkenbegrenzungslinien
Funktionen der in den Ziffern 3 - 7 genannten Teileinrichtungen miteinander kombiniert werden
und bei denen bei der Gliederung der ErschlieBungsanlage ganz oder teilweise auf eine
Funktionstrennung verzichtet wird.

(1)

(2)

§8
Endgiiltige Herstellung der ErschlieBungsanlagen

Strallen, Wege und Platze, mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare Verkehrsanlagen,
Sammelstraen und selbstandige Parkflachen sind endglltig hergestellt, wenn

1. ihre Flachen im Eigentum der Gemeinde stehen und
2. sie Uber betriebsfertige Entwasserungs- und Beleuchtungseinrichtungen
verfugen.

Die flachenmafigen Bestandteile ergeben sich aus dem Bauprogramm.

Die flachenmaRigen Bestandteile der Erschlieungsanlage sind endglltig hergestellt,
wenn



a) Fahrbahnen, Gehwege und Radwege eine Befestigung auf tragfahigem
Unterbau mit einer Decke aus Asphalt, Beton, Platten, Pflaster aufweisen; die
Decke kann auch aus einem &hnlichen Material neuzeitlicher Bauweisen
bestehen;

b) unselbstandige und selbstandige Parkflachen eine Befestigung auf tragfahigem
Unterbau mit einer Decke aus Asphalt, Beton, Platten, Pflaster,
Rasengittersteinen aufweisen; die Decke kann auch aus einem &ahnlichen
Material neuzeitlicher Bauweisen bestehen;

c) unselbstandige Griinanlagen gartnerisch gestaltet sind oder

d) Mischflachen in den befestigten Teilen entsprechend Buchstabe a) hergestellt
und die unbefestigten Teile gemaf Buchstabe c) gestaltet sind.

(3) Selbstandige Griinanlagen sind endgultig hergestellt, wenn ihre Flachen im Eigentum
der Gemeinde stehen und gartnerisch gestaltet sind.

§9

Immissionsschutzanlagen

Bei Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schadliche Umwelteinwirkungen i. S. des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes werden Art, Umfang, Merkmale der endgultigen
Herstellung sowie die Verteilung des beitragsfahigen ErschlieRungsaufwandes durch Satzung
im Einzelfall geregelt.

§10
Vorausleistungen

Die Gemeinde kann fir Grundstticke, fir die eine Beitragspflicht noch nicht oder nicht in vollem
Umfang entstanden ist, Vorausleistungen bis zur Héhe des voraussichtlich entstehenden
Erschlielungsbeitrages erheben. Das Nahere regelt § 133 BauGB.

§ 11

Ablosung des ErschlieBungsbeitrages
Der Erschliefungsbeitrag kann abgelost werden. Der Ablésungsbetrag bemisst sich nach der
voraussichtlichen Héhe des nach MalRgabe dieser Satzung zu ermittelnden
ErschlieBungsbeitrages. Ein Rechtsanspruch auf Ablésung besteht nicht.

§12
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntgabe in Kraft.

Grieben, den

Frank Lenschow (Dienstsiegel)
Burgermeister

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- oder Formvorschriften verstoen wurde, kdnnen
diese gemal § 5 Abs. 5 der KV M-V nach Ablauf eines Jahres seit der 6ffentlichen Bekanntmachung
nicht mehr geltend gemacht werden. Diese Einschrankung gilt nicht fir die Verletzung von Anzeige-,
Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften.



SATZUNG UBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 1 DER GEMEINDE GRIEBEN
"GEBIET NORDLICH DES DORFANGERS"

TEIL A - PLANZEICHNUNG
Spbrmmm sy
%u.,hﬁ..,.. ]

Vetmuticher Vel von Lotungen |
e EDIS A3 |

(o
- b - . x& adh
e

"

\
Grisbener Graban Gewdsser zwailer Ordnung 71213 |~ *
in der Unterhaltungspfficht des Wasser- und Baden-

...| verbandes Stepenitz-Maurine R

27T

ZEICHENERKLARUNG

L FES’ ZUNG

o e Erocg
(6 B 1T PR

e Vi, ket ther e Lot
e

B
= | B
. s
L] o
. e
] LAH
R
D Fo 81 Gea
ke
Pa—
B it et e 2ime
= ol A
TR d  egomes de Fcbin, e ven o Baomssg 18 e
B 8 melowsd e e drsaeriemiere) i
e s trt i -
Enm S
P oy i o
. Ty 2l aad o Bepve
B ot o o i o

i DARSTELLUNGEN CHNE NORMCHARALTER
=

e —

A

erdens Gashuce i tounth

[
by e Tk it o Aot
N e s g ¢ B
Do ey
A ) o

TEILB - TEXT
- sighe Anlage -

VERFAHRENSVERMERKE

itk e kbt
SRS

G, o C2.48.8Y

o
e e ALY

R

sttt bt on 1L £ 206 et e et s i

it L o e it e g 6

il Pkt ot it 12 TR et Pniets
ot gy

Nk

Ze

... ..m.
%Eaghliiﬁh_ﬁiatautih%r

A ey e
s e el
i

SATZUNG

UBER DEN
BEBAUUNGSPLAN NR. 1
DER GEMEINDE GRIEBEN

"GEBIET NORDLICH DES DORFANGERS"

Exerop s FR I

Kt

15

ﬁ_\.iéﬁau % i 290

SATZUNG

Eﬂ%%umgu Mahne!




	Vorlage
	Anlage  1 Satzung der Gemeinde Grieben über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen
	Anlage  2 Satzung über den B-Plan Nr. 1 der Gemeinde Grieben_Gebiet nördlich des Dorfangers

